
Insolvenzen
– Welche Möglichkeiten –

Wie arbeitet ein Insolvenzverwalter?

Vortrag und Diskussion bei der VR AgrarBeratung AG am 30.03.2021

Rechtsanwalt Florian Dälken
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Das sind wir:

KARL-HERMANN BAUER

Rechtsanwalt

Gründer der Kanzlei

Beratungsschwerpunkte:

• Erbrecht und erbrecht

• OWi-Recht und Strafrecht

•Verkehrs- und Unfallrecht

•Vertragsrecht und -gestaltung

FLORIAN DÄLKEN

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Handels- und

Gesellschaftsrecht

Fachanwalt für Insolvenzrecht

Steuer- und Rechtsbetriebswirt (IWW)

Zertifizierter Restrukturierungs-

und Sanierungsexperte (RWS)

Insolvenzverwalter, Insolvenzgutachter

Beratungsschwerpunkte:

•Vertragsrecht und -gestaltung

• Handels- und Gesellschaftsrecht

• Insolvenzrecht und Sanierung

•Wirtschaftsrecht

DR. KERSTIN DÄLKEN

Rechtsanwältin und Mediatorin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Fachanwältin für Sozialrecht

Fachanwältin für Strafrecht

Zertifizierte Beraterin für Steuerstrafrecht (DAA)

Zertifizierte Anfechtungsassistentin

in der Insolvenz (RWS)

Platzhalter

Beratungsschwerpunkte:

•Arbeitsrecht

• Mediation und Wirtschaftsmediation

• Sozialversicherungsrecht

•Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
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Wir freuen uns, dass wir mit der 
VR AgrarBeratung AG 

zusammenarbeiten dürfen!

http://www.bauerundkollegen.com/
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Insolvenzeröffnungs-

verfahren

Insolvenzverfahren

Wohlverhaltens-

periode

Gutachter/ „schwacher“ 

vorläufiger 

Insolvenzverwalter

Insolvenzverwalter Treuhänder

Ablauf eines Insolvenzverfahrens 1
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Ablauf eines Insolvenzverfahrens 2

Insolvenzeröffnungs-

verfahren

Insolvenzeröffnungsverfahren (auch: Antragsverfahren)

 Prüfung der Zulässigkeit des Insolvenzantrages

 Prüfung der Verfahrenskostendeckung

 ggf. Erlass von Sicherungsmaßnahmen (vorl. Insolvenzverwalter)

 Antrag kann bis zur Eröffnung zurückgenommen werden oder sich z.B. durch 

Zahlung erledigen

Abweisung 

mangels Masse 

 bei Masselosigkeit 

oder bei 

Unzulässigkeit des 

Antrags

 Gericht 

entscheidet über 

die Kosten

 keine 

Insolvenzeröffnung

Eröffnung des Insolvenzverfahrens (wesentliche Themen)

 Bestellung des Insolvenzverwalters

 Forderungsanmeldung / Forderungsprüfung

 § 80 InsO; Vermögensverwertung

 Beiziehung des mtl. pfändbaren Einkommens (bei abhäng. Beschäftigung); 

 ggf. Freigabe nach § 35 Abs. 2 – 4 InsO (bei Selbständigkeit des Schuldners)

 ggf. Betriebsfortführung oder Einstellung des Betriebes

 ggf. übertragende Sanierung oder Vorlage eines Insolvenzplans

 Insolvenzanfechtung / Geschäftsführerhaftung / Kapitalaufbringung

 Verteilung der Masse an die Insolvenzgläubiger

 Aufhebung des Insolvenzverfahrens; ggf. Restschuldbefreiungsverfahren
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Ablauf eines Insolvenzverfahrens 3

Auf Antrag ist eine 
Restschuldbefreiung für 
natürliche Personen möglich
(Dauer seit 2021: 3 Jahre, 
beginnend mit der 
Verfahrenseröffnung)

Juristische Personen, Personengesellschaften und natürliche Personen, 

die eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben

Regelinsolvenzverfahren

Eröffnungsantrag (Eigen- oder Fremdantrag)

Insolvenzeröffnungsverfahren (Antragsverfahren)

Vorläufige Insolvenzverwaltung

Abweisung mangels Masse oder Rücknahme Antrag

Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens

nein
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Ablauf eines Insolvenzverfahrens 4

Ggf.: Erteilung der Restschuldbefreiung gemäß §§ ff. 300 InsO

Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens

Anmeldung von Insolvenzforderungen

Feststellung der Forderungen zur Tabelle

Verteilung der Insolvenzmasse

Beendigung des Insolvenzverfahrens
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Eröffnungsgründe 1

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

 Zahlungsunfähigkeit ist anzunehmen, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, binnen drei Wochen 90 % 
seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten auszugleichen (BGH v. 24.05.2005 – IX ZR 123/04)

 Gegenüberstellung der liquiden Mittel (insb. Bargeld in der Kasse, Bankguthaben sowie offene Kreditlinien) 
und der (fälligen) Verbindlichkeiten zum Stichtag (z.B. 01.04.2021) im Rahmen einer Liquiditätsbilanz; 
Fälligkeit ergibt sich aus den Rechnungen, wobei Zahlungsziele voll ausgeschöpft werden dürfen; im Zweifel 
gilt § 271 BGB

 Gestundete Verbindlichkeiten oder solche, die nicht ernsthaft eingefordert werden sind bei den 
Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen (BGH: Das Merkmal des "ernsthaften Einforderns" dient lediglich dem 
Zweck, solche Forderungen auszunehmen, die rein tatsächlich - also auch ohne rechtlichen Bindungswillen oder 
erkennbare Erklärung - gestundet sind (vgl. BGH, Beschluss vom 19 Juli 2007 – IX ZB 36/07, BGHZ 173, 286 Rn. 17 
f. (…))).

§ 17 InsO - Zahlungsunfähigkeit

(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.

(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 

Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, 

wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.
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Eröffnungsgründe 2

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), Fortsetzung

 Kann die Liquiditätslücke innerhalb von maximal 3 Wochen (seit erstmaliger Unterdeckung; 

nicht seit Beginn der Überprüfung) geschlossen werden? 

 Falls ja, dann liegt nur eine vorübergehende Zahlungsstockung vor und es besteht keine 

Insolvenzantragspflicht.

 Das Unternehmen hat maximal drei Wochen Zeit, um die Liquiditätslücke durch geeignete Maßnahmen 

zu schließen. In der Praxis relevant sind auf der Aktivseite vor allem: Erhöhung des 

Kreditrahmens, sonstige Darlehensaufnahme, Kapitalerhöhung, Stundungsvereinbarungen, 

Ratenzahlungen, Bestätigung des „nicht ernsthaften Einforderns“, Schuldenschnitt etc.). 

 Auch kurzfristig liquidierbare sonstige Vermögenswerte (z.B. durch schnellen Verkauf von 

Umlaufvermögen) dürfen zu den liquiden Mitteln gerechnet werden, wenn die Versilberung 

voraussichtlich innerhalb von drei Wochen stattfinden kann. 

 Auch Debitorenforderungen, deren Eingang auf dem Konto innerhalb von drei Wochen sicher 

erwartet werden kann, dürfen berücksichtigt werden (und sei es durch Anrufen bei den einzelnen 

Debitoren). 
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Eröffnungsgründe 3

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), Fortsetzung

 Der für Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass bei der Feststellung der 

Zahlungsunfähigkeit durch Liquiditätsbilanz auch die innerhalb von drei Wochen nach dem 

Überprüfungsstichtag fällig werdenden und (ernsthaft) eingeforderten Verbindlichkeiten (sog. 

Passiva II) zu berücksichtigen sind.

 Diese Rechtsprechung des BGH hat erhebliche Auswirkungen: Denn ohne Berücksichtigung der Passiva II 

würde es ja ausreichen, dass das Unternehmen am Überprüfungsstichtag mit den vorhandenen Aktiva I 

(am Stichtag vorhandene Mittel) und Aktiva II (innerhalb von drei Wochen sicher zu generierende Mittel) 

lediglich die Passiva I (am Stichtag fällige Verbindlichkeiten) zu mind. 90 % abdecken kann; es wäre dann 

nicht zahlungsunfähig und könnten eine „Bugwelle“ von Schulden vor sich herschieben. 

 Diese „Bugwelle“ wurde durch den BGH gebrochen: Den Aktiva I und II sind also am 

Überprüfungsstichtag sowohl die Passiva I als auch die Passiva II gegenüberzustellen. 
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Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), Fortsetzung

 Relevant ist die durch Liquiditätsbilanz ermittelte Höhe der Unterdeckung: Zahlungsunfähigkeit ist nur 

dann anzunehmen, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, binnen drei Wochen mindestens 90 % 

seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten auszugleichen.

 Beträgt die Liquiditätslücke also weniger als 10 %, dann ist der Schuldner nicht zahlungsunfähig. 

Zahlungsunfähigkeit liegt dagegen vor, wenn die Lücke größer ist (vgl. Muster Liquiditätsplan)

Zahlungseinstellung (Unterfall der Zahlungsunfähigkeit, § 17 Abs. 2 S. 2 InsO)

 Ergibt sich aus den Gesamtumständen des Einzelfalls, dass der Schuldner seine Zahlungen eingestellt 

hat, dann wird die Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 Abs. 2 S. 2 InsO gesetzlich vermutet. Relevant ist 

dies weniger bei der Frage der Insolvenzantragspflicht, da hier eine Überprüfung nur zum Zeitpunkt der 

gerichtlichen Eröffnungsentscheidung vorliegen muss.

 Die Zahlungseinstellung spielt in der Praxis aber bei der Insolvenzanfechtung gemäß §§ 129 ff. InsO 

und der Geschäftsführerhaftung gemäß § 15b InsO (bzw. § 64 GmbHG für Altfälle) eine 

gewichtige Rolle; insbesondere relevant kann die älteste maßgebliche Forderung in der 

Insolvenztabelle sein.

Eröffnungsgründe 4
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Zahlungseinstellung (Unterfall der Zahlungsunfähigkeit, § 17 Abs. 2 S. 2 InsO), Fortsetzung

 Eine Zahlungseinstellung kann auch aus einem einzelnen oder aus einer Gesamtschau mehrerer 

Beweisanzeichen gefolgert werden. Die Beweisanzeichen sind in der Regel von der Rechtsprechung 

entwickelt worden. Unter anderem kommen folgende Beweisanzeichen in Betracht: 

 Eigene Erklärungen des Schuldners, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht begleichen zu 

können, auch wenn sie mit einer Stundungsbitte verbunden sind (vgl. BGH, Urt. v. 21.06.2007 – IX 

ZR 231/04 Rn. 29)

 Abstimmung von Zahlungen mit Gläubigern wegen ungünstiger Liquiditätslage (vgl. BGH, ZInsO

2013, 190 Rn. 34); normale Ratenzahlungsanfragen im Rahmen der Gepflogenheiten des üblichen 

Geschäftsverkehrs sind unzureichend. 

 Dauerhaft schleppendes Zahlungsverhalten (vgl. BGH, ZInsO 2016, 1357 Rn. 27)

 Beträchtliche Zahlungsrückstände, die bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr beglichen werden 

(vgl. BGH, ZInsO 2011, 1410 Rn. 15)

Eröffnungsgründe 5
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Eröffnungsgründe 6

Zahlungseinstellung (Unterfall der Zahlungsunfähigkeit, § 17 Abs. 2 S. 2 InsO), Fortsetzung

 Lagen bereits erhebliche Verbindlichkeiten vor, die bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr beglichen worden 

sind, dann kann regelmäßig von einer Zahlungseinstellung ausgegangen werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.06.2011 –

IX ZR 134/10); bei Fragen der Insolvenzanfechtung und der Geschäftsführerhaftung kann auch auf die zur 

Insolvenztabelle festgestellten Forderungen abgestellt werden (vgl. BGH, Urt. v. 29.03.2012 – IX ZR 40/10)

 Monatelanges Schweigen auf Rechnungen und vielfältigen Mahnungen (vgl. BGH, ZInsO 2016, 628 Rn. 13)

 Ständig verspäteter Ausgleich von Verbindlichkeiten und ein dauerhaftes Vor-sich-her-schieben von Schulden 

(vgl. BGH, ZInsO 2016, 214 Rn. 21)

 Mehrmonatige Nichtbegleichung von Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. BGH, ZInsO 2015, 1262 Rn. 20)

 Stetig wachsende Lohnrückstände (vgl. BGH, ZInsO 2008, 378)

 Nichtzahlung existenznotwendiger Betriebskosten, z. B. Hauptlieferant, Energiekosten, Mieten (vgl. BGH, 

ZInsO 2013, 190 Rn. 23)

 Stornierung von Lastschriften (vgl. BGH, ZInsO 2013, 190 Rn. 44)

 Häufung von Pfändungen (vgl. BGH, ZIP 2006, 1057)
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Liquiditätsplan zum Stichtag 01.04.21

Aktiva des Liquiditätsplans Passiva des Liquiditätsplans

Aktiva I = vorhandene Zahlungsmittel am Stichtag Passiva 1 = fällige Verbindlichkeiten am Stichtag

100.000 € 150.000 €

Aktiva II = Zahlungszuflüsse in den nächsten 3 Wochen Passiva II = neue fällige Verbindlichkeiten in den 

nächsten 3 Wochen

03.04.2021: Erhöhung Kreditrahmen

100.000 €

04.04.2021: Zahlung an einen Kreditor

50.000 €

21.04.2021: Zahlung eines Debitors

20.000 €

15.04.2021: Abschlagszahlung Gehälter

50.000 €

Gesamt: 220.000 € Gesamt: 250.000 €

Ende des 3-Wochen-Zeitraums ist der 22.04.2021, 0 Uhr
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Liquiditätsplan zum Stichtag 01.04.2021

Ergebnis: 

Die Finanzierungslücke ist größer als 10 % (90 % von 250.000,- € = 225.000,- €, Liquidität ist aber nur i. H. v. 
220.000,- € vorhanden). 

Ein mögliches Sanierungsinstrument wäre hier beispielsweise ein Gespräch mit dem am 04.04.2021 zu 
bezahlenden Kreditor, dass er zunächst am 04.04.2021 einen Abschlag in Höhe von 25.000,- € akzeptiert und 
die übrigen 25.000,- € erst einmal stundet. 

Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise die Verbesserung des Debitorenmanagements, um weitere 
Debitoren zur schnellen Zahlung zu bewegen. 

All das wären Maßnahmen, um im Beispielsfall die Liquiditätslücke zum 22.04.2021 auf unter 10 % zu drücken.
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Eröffnungsgründe 7

§ 18 InsO - Drohende Zahlungsunfähigkeit

(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die 
drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.
(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht 
in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der 
Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 
Monaten zugrunde zu legen.
(3) Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, 
allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen Abwicklern gestellt, so ist 
Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur Vertretung der 
juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

 Gemäß § 18 Abs. 1 InsO ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit ein Eröffnungsgrund, wenn der Schuldner 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt (auch: freiwilliger Insolvenzgrund)

 Das Vorliegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit wird genauso wie auch die Prüfung der Überschuldung ähnlich 

vorgenommen, nämlich durch Aufstellung eines Finanzplans 

 Zumeist liegt bei Feststellung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit auch Überschuldung vor, so dass keine 

Freiwilligkeit mehr besteht.
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Eröffnungsgründe 8
§ 19 InsO - Überschuldung

(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund.

(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 

Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des 

Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen 

überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von 

Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen 

wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und 

Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 

5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den 

Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.

(…)

 Gemäß § 18 Abs. 1 InsO ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit ein Eröffnungsgrund, wenn der Schuldner 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt (auch: freiwilliger Insolvenzgrund)

 Das Vorliegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit wird genauso wie auch die Prüfung der Überschuldung ähnlich 

vorgenommen, nämlich durch Aufstellung eines Finanzplans 

 Zumeist liegt bei Feststellung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit auch Überschuldung vor, so dass keine 

Freiwilligkeit mehr besteht
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Eröffnungsgründe 9

Überschuldung (§ 19 InsO), Fortsetzung

 Es gilt der sog. Modifizierte zweistufige Überschuldungsbegriff.

 Auf der ersten Stufe ist zunächst zu ermitteln, ob eine rechnerische Überschuldung vorliegt. Die 
Handelsbilanz hat in Indizwirkung, wenn sich aus ihr ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
ergibt (vgl. BGH, ZInsO 2013, 2436 Rn. 28)

 Damit aus der Handelsbilanz eine Überschuldungsbilanz werden kann ist sie allerdings anzupassen, 
insbesondere sind Liquidationswerte anzusetzen und stille Reserven offenzulegen (vgl. BGH, ZinsO
2013, 2436 Rn. 28)

 Streitige Forderungen können nach dem Prinzip der vorsichtigen Bilanzierung nicht oder nur eingeschränkt 
angesetzt werden (vgl. OLG Hamburg, ZInsO 2017, 2556)

 Qualifizierte Rangrücktritte können dabei helfen, eine rechnerische Überschuldung zu vermeiden, denn 
dadurch werden Verbindlichkeiten nachrangig nach § 19 Abs. 2 S. 2 InsO und müssen auf der Passivseite der 
Überschuldungsbilanz nicht mehr angesetzt werden (vgl. Bitter, ZInsO 2018, 557, 580)

 Auf der Aktivseite der Überschuldungsbilanz können Patronatsvereinbarungen als Forderungen der 
Gesellschaft gegen den Patronen (Gesellschafter oder Dritter) eingebucht werden und so ebenfalls 
eine rechnerische Überschuldung vermeiden (vgl. Bitter ZInsO 2018, 580)
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Eröffnungsgründe 10

Überschuldung (§ 19 InsO), Fortsetzung

 Ergibt sich eine rechnerische Überschuldung, dann ist auf einer zweiten Stufe zu prüfen, ob eine 
positive Fortführungsprognose aufgestellt werden kann

 Liegt eine positive Fortführungsprognose vor, dann scheidet die Annahme einer insolvenzrechtlichen 
Überschuldung gem. § 19 InsO aus (vgl. Bitter, ZInsO 2018, 557, 581)

 Die positive Fortführungsprognose (auch: Fortbestehensprognose oder Fortbestehungsprognose) wird 
auf Grundlage des Unternehmenskonzepts erstellt und daraus wird dann ein Finanzplan abgeleitet. Im 
Ergebnis ist die positive Fortführungsprognose eine Zahlungsfähigkeitsprognose

 Liegt also eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit vor, dann besteht trotz bilanzieller Überschuldung 
keine Insolvenzantragspflicht

 Für eine positive Fortführungsprognose muss subjektiver Fortführungswille und eine objektive 
Überlebensfähigkeit der Gesellschaft bestehen

 Seit dem 01.012021 beträgt der Prognosezeitraum 12 Monate

 Bei der Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO ist zu berücksichtigen, dass seit dem 01.01.2021 die Frist 
zur Stellung des Insolvenzantrages in § 15a Abs.1 InsO auf 6 Wochen nach Eintritt der 
Überschuldung verlängert worden ist, wobei weiterhin der Eröffnungsantrag ohne schuldhaftes 
Zögern zu stellen ist
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Eröffnungsgründe 11

Überschuldung (§ 19 InsO), Fortsetzung

 Gängige Sanierungsmittel bei vorliegender Überschuldung

 Qualifizierte Rangrücktrittserklärungen: es muss eine sog. qualifizierte Rangrücktrittserklärung 
schriftlich verfasst werden und der Gesellschafter (oder Dritte) muss zum Ausdruck bringen, dass er 
hinter die Forderungen nach § 38, 39 InsO zurücktritt. Eine Befriedigung kommt nur nach § 199 InsO in 
Betracht. Wirkt auf der Passivseite.

 Patronatserklärungen:  In Betracht kommen sogenannte harte Patronatserklärungen, in denen der 
Gesellschafter (oder ein Dritter) deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass er 
entstandene Verluste vollständig ausgleicht oder aber das Krisenunternehmen bei Inanspruchnahme aus 
bestimmten Verbindlichkeiten vollständig übernimmt, ohne dass er selbst Rückgriff auf das 
Krisenunternehmen nimmt. Die Patronatserklärung muss einen rechtlich einklagbaren Anspruch 
auf Zahlung gegen den Patron vermitteln. Wirkt auf der Aktivseite.
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Insolvenzantragspflichten
in der Pandemie

Insolvenzantragspflicht des Schuldners in Zeiten der Pandemie (§ 1 COVInsAG)

 Es galt eine zeitliche Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Schuldner bis 30. 09.2020; nur für den 
Insolvenzgrund der Überschuldung galt dann eine weitere Aussetzung bis 31.12.2020

 Voraussetzungen der vorgenannten Aussetzungen:

a. Der Insolvenzgrund beruht auf der COVID-19-Pandemie

b. Es besteht eine Aussicht auf Beseitigung der bestehenden Zahlungsunfähigkeit (ist natürlich nur noch 
relevant für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aufgrund Zahlungsunfähigkeit bis 30. 09.2020)

 Es gilt eine gesetzliche Vermutung: wenn zum 31.12.2019 noch keine Zahlungsunfähigkeit vorlag, dann 
wird vermutet, dass die Voraussetzungen a. und b. gegeben sind

 Weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für die Zeit vom 01. 01.2021 bis 30.04.2021, soweit im 
Zeitraum zwischen dem 01.11.2021 und dem 28. 02.2021 ein Antrag auf staatliche Corona-Hilfen gestellt 
wurde und der Antrag nicht offensichtlich aussichtslos oder die Hilfen nicht ausreichend zur Beseitigung der 
Insolvenzreife sind
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 1

§ 15a InsO - Antragspflicht bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler 

ohne schuldhaftes Zögern einen Eröffnungsantrag zu stellen. Der Antrag ist spätestens drei Wochen nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung zu stellen. Das Gleiche gilt für die organschaftlichen 

Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter oder die Abwickler bei einer Gesellschaft ohne 

Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den persönlich 

haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

(2) Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die organschaftlichen Vertreter der zur 

Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen kein persönlich haftender 

Gesellschafter eine natürliche Person ist, oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.

(3) Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist auch jeder Gesellschafter, im Fall der 

Führungslosigkeit einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft ist auch jedes Mitglied des Aufsichtsrats zur Stellung des Antrags 

verpflichtet, es sei denn, diese Person hat von der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung oder der Führungslosigkeit keine 

Kenntnis.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 Satz 1 und 2, auch in Verbindung mit 

Satz 3 oder Absatz 2 oder Absatz 3, einen Eröffnungsantrag

1. nicht oder nicht rechtzeitig stellt oder

2. nicht richtig stellt.

(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 fahrlässig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.      (…)
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 2

Insolvenzverschleppung, Fortsetzung

 Die Insolvenzverschleppung nach § 15a InsO ist der mit Abstand häufigste strafrechtliche Vorwurf im 

Zusammenhang mit der Unternehmenskrise. Jedes Insolvenzverfahren über einen Rechtsträger, der der 

Antragspflicht nach § 15a InsO unterfällt, wird von der Staatsanwaltschaft auf einen mögliche Insolvenzverschleppung 

überprüft

 Antragspflichtig sind die Organe der jeweiligen Schuldner (typischerweise sind dies der GmbH-Geschäftsführer, der 

Vorstand einer Aktiengesellschaft oder der Vorstand eines eingetragenen Vereins sowie auch der Komplementär-

Geschäftsführer der GmbH & Co KG)

 Auch wenn ein Fremdantrag gestellt wird, bleibt die Insolvenzantragspflicht des Organs zur Stellung eines eigenen 

Antrags bestehen

 In der Praxis enden die Strafverfahren wegen Insolvenzverschleppung häufig mit einer Einstellung gegen Auflage gem. §

153a StPO oder es gelingt, die Sache im Strafbefehlsverfahren (ohne Hauptverhandlung bei dem Strafgericht) gegen 

Zahlung einer Geldstrafe zu erledigen. Die milde Strafe liegt meist daran, dass die beschuldigten Organe der 

antragspflichtigen juristischen Personen häufig erstmals mit dem Strafgesetz in Berührung kommen.

 In Verbindung mit § 823 Abs. 2 BGB kann § 15a InsO als Schutzgesetz bei Neugläubigerschäden zu einer bedeutsamen 

zivilrechtlichen Haftung gegenüber den von einer verspätet eingeleiteten Insolvenz betroffenen Gläubigern führen.
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 3

§ 15b InsO – Zahlungen bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung; Verjährung

(1) Die nach § 15a Absatz 1 Satz 1 antragspflichtigen Mitglieder des Vertretungsorgans und Abwickler einer juristischen Person dürfen 

nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der juristischen Person keine Zahlungen mehr für diese 

vornehmen. Dies gilt nicht für Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind.

(2) Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, insbesondere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung des 

Geschäftsbetriebs dienen, gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Geschäftsleiters vereinbar. Im Rahmen des für eine rechtzeitige Antragstellung maßgeblichen Zeitraums nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 

2 gilt dies nur, solange die Antragspflichtigen Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines 

Insolvenzantrags mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters betreiben. Zahlungen, die im Zeitraum 

zwischen der Stellung des Antrags und der Eröffnung des Verfahrens geleistet werden, gelten auch dann als mit der Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar, wenn diese mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters 

vorgenommen wurden.

(3) Ist der nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 2 für eine rechtzeitige Antragstellung maßgebliche Zeitpunkt verstrichen und hat der 

Antragspflichtige keinen Antrag gestellt, sind Zahlungen in der Regel nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Geschäftsleiters vereinbar.

(4) Werden entgegen Absatz 1 Zahlungen geleistet, sind die Antragspflichtigen der juristischen Person zur Erstattung verpflichtet. Ist 

der Gläubigerschaft der juristischen Person ein geringerer Schaden entstanden, beschränkt sich die Ersatzpflicht auf den Ausgleich 

dieses Schadens. (…)
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 4

Zahlungen bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, Fortsetzung

 Zahlungsverbot nach Eintritt der Insolvenzreife

 Neue Norm ist § 15b InsO; bisher waren Zahlungsverbote in § 64 GmbHG geregelt

 Veranlasst der Geschäftsführer trotz des Verbotes weiterhin Zahlungen, hat er diese an die Gesellschaft zu 

erstatten

 Es ist egal, ob er den Insolvenzgrund kennt oder nicht; der Geschäftsführer muss die wirtschaftliche und finanzielle 

Situation der Gesellschaft jederzeit überblicken

 Zahlungen nach § 64 Abs. 1 GmbHG bzw. § 15b InsO sind nicht nur Geldzahlungen

 Die Veranlassung einer Überweisung auf ein debitorisch geführtes Konto der Gesellschaft (Konto 

befindet sich im Minus) ist eine verbotene Zahlung; geschieht typischerweise durch Einzahlungen von Kunden der 

Gesellschaft auf ein debitorisches Bankkonto der Gesellschaft

 Zulässig sind allerding solche Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 

vereinbar sind, vgl. § 64 S. 2 GmbHG bzw. § 15b Abs. 1 S. 2 InsO

 Das sind z.B. Zahlungen, die die Insolvenzmasse nicht mindern (regelm. Warenlieferungen)

 ebenso sind dies Zahlungen, die zur Strafbarkeit des Geschäftsführers führen würden (u.U. Umsatzsteuer, 

Lohnsteuer, Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialversicherung)
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 5

Zahlungen bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, Fortsetzung

 Der Anspruch wird in der Praxis als Anspruch der Gesellschaft in aller Regel durch den Insolvenzverwalter nach 
Insolvenzeröffnung geltend gemacht

 Auch Gläubiger können die Haftung geltend machen, indem sie den Anspruch nach § 64 S. 1 GmbHG bzw. § 15b 
InsO nach Abweisung mangels Masse mit Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜB) pfänden und überweisen 
lassen

 Haftungsansprüche nach § 64 S. 1 GmbHG bzw. § 15b InsO verjähren in 5 Jahren

 Die Haftung des Geschäftsführers setzt Verschulden voraus, wobei Fahrlässigkeit genügt. Das Verschulden des 
Organs wird vermutet

 Die Haftung aus § 64 S. 1 GmbHG bzw. § 15b InsO kann bei großen Gesellschaften deutlich größere Ausmaße 
annehmen, als dies bei Führung der Gesellschaft in Form einer Einzelunternehmung der Fall wäre

 Haftungsansprüche aus § 64 S. 1 GmbHG bzw. § 15b InsO spielen in der Praxis in fast jedem Insolvenzverfahren 
von GmbH, GmbH & Co. KG oder AG eine Rolle
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Haftungsgefahren bei Verletzung
von Insolvenzantragspflichten 6

Zahlungen bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, Fortsetzung

 Regress beim Berater ist möglich

 Durch den Regressanspruch beim Berater kann der aus § 15b InsO bzw. § 64 S. 1 GmbHG in Anspruch 
genommene Geschäftsführer unter Umständen Regress nehmen, wenn der Berater ihm nicht auf die 
Insolvenzreife hingewiesen hat oder fehlerhaft verneint hat

 Der Geschäftsführer kann dann einen eigenen Anspruch aufgrund einer Drittschutzwirkung des Vertrags zwischen 
der Gesellschaft und dem Berater haben

 Voraussetzung ist immer, dass der Berater seine vertraglichen Pflichten schuldhaft verletzt. Nach der 
Rechtsprechung des BGHs kann sich eine solche Pflichtverletzung daraus ergeben, dass ein Steuerberater den 
Jahresabschluss angesichts einer bestehenden Insolvenzreife der Gesellschaft fehlerhaft auf der Basis von dem 
Fortführungswerten erstellt (vgl. BGH; ZInsO 2017, 432 Rn. 12 ff.)

 Außerdem kann den Steuerberater eine Hinweis- und Aufklärungspflicht aus dem allgemeinen steuerrechtlichen 
Mandat treffen, wenn Anhaltspunkte für eine Insolvenzreife offenkundig sind und der Berater annehmen muss, dass 
die mögliche Insolvenzreife seiner Mandantschaft nicht bewusst ist (vgl. Bitter, ZInsO 2018, 557, 595; BGH, ZInsO 
2017, 432, Rn. 44).
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